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XII (Staatsſubvention.) Im Jahre 1871 brachte beSDSDRRNRNNRNNRNNREE kanntlich der Abgeordnete Or inze einen Antrag auf Erhöhung
der Congrua de Seelſorgselerus Gn Allein die Regelung der bta
ton kam nicht 5  I Stande und iſt auch bis heute noch nicht
perfect geworden ſondern das Geſetz vont 3 ¶  V  uli 1872,
laut welchem ein Nachtrageredit einer halben Million zuv
proviſoriſchen Verbeſſerung der Bezüge katholiſcher Seelſorger, und
zwar als ein den Religionsfonden gegebener Staatsvorſchuß)
bewilligt wurde. Die Betheilung urit dieſen Geldern hieß: Staats
ſubvention. Dieſer Name iſt aher ſeit dem Geſetze vont Mai
1874 R.⸗G.Bl. V  (V 245 ſeit dem Jahre 1875 nicht nehr
zutreffend. Mit dem genannten Geſetze wurden nämlich die Bei—
träge der beſſer dotirten geiſtlichen Körperſchaften zum Religions—
fonde oder dle Religionsfondſteuer eingeführt und dus dieſen
Mitteln, alſo UGus kirchlichen Geldern, wird die Subventibn 9e
geben Seit dieſe Helder 0 Hehote ſtanden, wurde auch die
Suͥbventionsſumme auf —300.000 erhöht und dieſe Jahre hin
durch beibehalten.

Da anfänglich die Bedürftigkeit der Seelſorger nicht als
alleiniger Grund der Betheilung angenommen wurde, ſondern Iu
gar vielen Fällen dd  2 politiſche, regierungsfreundliche Verhalten,
⁰ lehnten 8 viele Ordinariate, auch jenes Linz ab, bei der
Vertheilung mitzuwirken. Anders geſtaltete ich aber die Sache,
I im Jahre 1876 die Regierung ausdrücklich erklärte, daß bei
Erörterung der Frage üher die Betheilung oder Nichtbetheilung
der ſich meldenden Geſuchſteller auf das nachweisbare Momen
der größeren oder geringeren Bedürftigkeit Rückſicht genommen
werde Allein ſo ſehr auch dieſe Erklärung geeignet war, den
Ordinariaten die Mitwirkung bei der Vertheilung der Subvention
5 ermöglichen, o uun der mſtan beachten, daß das

vertheilende eld ſeinen Urſprung im Geſetze Hom Mai 1874
hatte, welches der Vater In ſeiner bekannten En

cyelica über die beantragten Maigeſetze 0 und die Biſchöfe Mn ihrer
1) In Oberöſterreich wohl ein ſolcher Vorſchuß nicht nöthig, da der

Religionsfond hauptſächlich mn Folge der Entziehung der biſch Dotationsgüter
nit cirea jährlich im Ueberſchuſſe iſt des Geſetzes bont

Mai 1874 R G. -Bl. Nr 51 Qutet Behufs Bedeckung der Bedürfniſſe des
kath Cultus, insbeſondere zur Aufbeſſerung des bisherigen normalmäßigen Ein
fommens der Seelſorgsgeiſtlichkeit haben die Uhaber kirchlicher ründen
(Communitäten) nachſtehende Beiträge an den Religionsfond abzuführen.

„Lemporalium denique bonorum jactura, dude imminet, anta St
Ut manifesta direptione — differat. V bona siquidem post infensas
lages Prolatas, Givile gubernium m potéestatem suamn Crit cdacturum.
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Declaration vom März 1874 al ungerecht bezeichnet hatten
Ur die Zuläſſigkeit der Betheilung dieſem Gelde mußte daher
ene kirchliche Baſis geſchaffen werden

Nur der U1 ater, kraft göttlicher Anordnung oberſter Vor⸗
ſteher der Kirche und ohin auch oberſter Verwalter de Kirchen—⸗
vermögens, onnte Eene olche Ermächtigung zur Antheilnahme
ertheilen. Dieſeſe Ermächtigung hat AUn der ater über In⸗-
ſuchen des Biſchofes Linz dieſem mit Schreiben 2 Mai
1876 egeben. —5 Iu dieſem heißt E  8 Unter Anderem: Dlorar

COSIMur. Draeter CEtera detrimenta IMpaurlanl Pel
IIlius 1e (von den Religionsfondsbeiträgen) (Cxecutionem Hlatam
Glerieis 6CClesiastiéeo proventu Gaudentibus 61 0D6 6Cta NnI
Inde diffieultatem inopibus quibus El II-
dem proventuum Tresecetrionem COnSuI1 Vellet
Equidem Dominus 0rdinavit 11 dul éevangelium annuntlant
de CVanelio d tamen Ut TIte perfieiatur ODS
St Ccelesiastiea AauetoOritate t 11 CaSsU de gu asitur Bomani
Pontifiéis Antum Hhenefiéia (Ohferere 8ed Ctlam Ut!l
generalis —  LOTUIII Hhonorum administratol heneficiis Iisdem
t reliegiosis domihbus O0OnEera IMPOnere potest DaupeIoTIs
Cleri Sustent.  tionhem At Ubi 2— A¹6 potestate OIIIIII Jure
destituta [l'éeLitimi 6Cclesiastieorum proventuum DOSSESSOTes
mmanibus gravantur TIDUTIS 8 lex praeterea redituum
reliquiis Subsidia decernat 1 auperes eroganda Clericos

aljena 6CClesiastieéa hona 8164 510 ubitu transferantur
11 08 hujusmodi suppeditationem DerClpere N O U
116E1 Verum CUIII aueustiae (Cleri Ad IOpliall redacti Sit
Omnmllh0o Drospiciendum t Tes quatenus CXtrinseeé Aborat
i1U1egitimae Otestatls VIIIO Ieita HerI Osslit auctoritate NOStra
merito Venel HDilis Pratel negotlium 18tud A0 nhaneé Apostolicam
Sedem detulisti Gu8 imploraturus 0DEIll qauoe Sane t
Coepiscopis Puis Jul 1 600em ASU Vvérsentul factum 1LI

ambieimus Itaque COnsideratis adjunctis TCTUIII t tem-
Doruln POotestatem 151 FaAa CImus indulLeend Cle—

IIL IIIUibus SUubstidia decernentur
pereipiendi Iibere 61 lieite NE amen IE arbitretur
C 8151 Obvenire Saeculari auétoritate quod 0 tempus
Sibique Jus 6t fas 6886 ducçet dividere, COnferre et vectigabilibus 1IIMN=·
bositis 810 EXtenuare, Ut Ilisera, uaE dabitur DOSs8ES810 et UüSus 1101 ad
CCclesiae decus 86d 20 Iludibrium t. Ad velamentum injustitiae
relieta haud Merito XxIStimetur“ lautet die hieher gehörige

Sicher haben auch andere Biſchöfe die gleiche Ermächtigung erhalten. —. — ë —..
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(onéeditur. III C(COnsuetudinem transire valéat t quandam Veluti
praescriptionem inducere; tuum lt Clericis 11½ adjutis Drae-SSSSIISIII˖‚‚ Cipere. Ut quotannis, VGI quolibet biennio. AI-

dem — 6eé VGEHIaAm bostulent.“)
Die Antheilnahme der Subventivn wurde dadurch auch

kirchlicherſeits gebilligt, mit der Bedingung, daß die Ermächti⸗
gung alljährlich vom Biſchofe eingeholt werde.?

Im V  ahre 1877 eine nelle Erleichterung ein, indem
nämlich nicht mehr der Regierung gefordert wurde, daß
Erlangung einer Subvention von den betreffenden Seelſorgern
motivirte Geſuche eingereicht werden, ſondern die Regierung ma
ein Verzeichniß der bedürftigen Seelſorgsſtellen und der für die
ſelben entfallenden Betheilungstangente und übergibt 68 dem biſch
Ordinariate Ur Aeußerung. Nach Einlangen de Gutachtens de
Ordinariates erfolgt die Schlußredaction und das Operat geht
von der Statthalterei wieder an da  H biſch Ordinariat, welches
dann die Betheilten der ihnen zugewieſenen Quote behufs
Behebung beim Steueramte verſtändigt. Die Aufbeſſerung
ſolg nach dem proviſoriſchen Congrua-Regulirungsplane, der,
ie u ſchon bei der Religionsfondſteuer geſehen aben, für die
verſchiedenen Diöceſen nicht gleich iſt In Oberöſterreich iſt die
Competenz für die ſelbſtſtändigen Seelſorger Iu Linz, Ried, eyr,
Wels 1000 für die Hilfsprieſter 400 In anderen Städten
und Curorten für jene 800 für dieſe 350 In anderen
Orten für die Pfarrer 600 ſl., für die Capläne 300 Wo
daher das Aus dem Vergleiche der Einnahmen und Ausgaben,
die unten näher bezeichnet werden, reſultirende Einkommen nicht
die ehen genannte Competenz erreicht, wird da ehlende Urch
die Subvention erſetzt ern von den bewilligten 600.000 fl
kann dermalen noch nicht die volle Erhöhung zur oberwähnten
Competenz gewähr werden. 2  X  bOn der genannten Summe entfallen
für die einzelnen Kronländer verſchiedene Quoten; für Oberöſterreich
gegenwärtig 2e6.000 (im Anfange 187³3 fl.)
die Competenzmäßige Erhöhung würde aber eine Summe von

erfordern; E kann Ohin die Subvention nur zwei
Drittel derſelben betragen. B da Reineinkommen einer
Pfründe beträgt 426 ohin vären zur Competenz 174
abgängig; um Hinblick auf die V vertheilende Summe werden
aher 116 fl., Um ein Drittel weniger, für den cel⸗

Dibceſe Linz in derartige Geſuche von den betreffenden Prieſtern bis Mitte Jänner
Linzer Diöceſaublatt vom aAhre 1876 In de

das biſchöfliche Ordinariat einzuſenden.
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ſorger angewieſen. Bei Beſtimmung de Lokaleinkommens werden
aber jene Grundſätze 60  U Ri  hnur genommen, welche den für
die Maßregeln der Congrua⸗Aufbeſſerung vorbereiteten Fatirungs⸗—
vorſchriften entnommen ſind. Dieſe lauten nach der Verordnung
zum beantragten Dotationsgeſetze:

In der Rubrik „Einnahmen“ if jedes mit dem geiſtlichen Amte ver—
bundene eld oder Natural-Einkommen un jeder ſolche N veranſchlag—bare Nutzen einzubekennen.

Insbeſondere ſind einzubekennen:
Der Reinertrag Grund und Boden, U Gebäuden, Capitalien,

Renten und nutzbaren Rechten, Entlohnungen Ur geiſtliche Functionen (Stol
. Schreibgebühren), Gehalte, das Einkommen aus Stiftungen, aus irch
lichen Gefällen und gewerblichen Betrieben, endlich jenes Einkommen, welches
ein Geiſtlicher aus kirchlichen Dotations— und Unterſtützungsfonden bezieht.!)Keinen Gegenſtand der Fatirung Uden:

Der Wohnungsnutzen aus den bon  er Pfarrgeiſtlichkeit bewohnten Räum—
lichkeiten einſchließlich der gehörigen Wirthſchaftsgebäude), dann Bezügefür nicht geſtiftete eſſen Mannalſtipendien), Bezüge aus dem Religionsfondeſind NUL dann Unter die Einnahmen einzuſtellen, ſie auf einem beſonderen
Rechtsgrunde beruhen.

Veränderliche Einkünfte ſind Vy  in den Einbekenntniſſen Uach einer Urchſchnittsberechnung aus den etzten Jahren anzuſetzen. Naturaleinkünfte ſind
nach den Durchſchnittsmarktpreiſen des Domiziles, oder wenn daſelbſt Markt
preiſe nicht beſtehen, nach jenen des nächſtgelegenen Marktortes veranſchlagen.Bei Einkünften, welche Ur auf einer thatſächlichen Uebung eruhen, iſtein, Percent des Durchſchnittsertrages nicht überſteigender Abzug geſtattet.

Das Einkommen aus Grundſtücken iſt, ie jede Udere veränderlicheEinnahme bewerthen, (8 6 doch darf ieſe Bewerthung n gewöhnlichenZeiten ni Unter Percent des bei Bemeſſung des Gebührenäquivalentes an
genommenen Grundwerthes herabgehen.

Das Einkommen von Gebünden iſt N dem nach den Gebäudeſteuer⸗
Vorſchriften ermittelten reinen Zinsertrage, inſoferne ſie aber der Hausklaſſen⸗ſteuer unterliegen, nach dem wirklichen Ertrage, mindeſtens aber mit Percentdes bei der Bemeſſung des Gebührenäquivalentes angenommenen Capitalswerthesanzuſetzen.

9
Unter die „Ausgaben“ können eingeſtellt werden:
Die Qus den einbekannten Einkommen 3zU entrichtenden landesfürſtlichenSteuern und Abgaben, Landes-, Bezirks-⸗ Uund Gemeindeumlagen.Hinſichtlich des Gebührenäquivalentes verbleibt ES bis auf Weiteres
bei der bisherigen 0*  —  rift, wornach dieſe Abgabe Unter die arraus⸗gaben nicht eingeſtellt werden darf

In Oberöſterreich bUurde bisher das Einkommen aus kirchlichen Inter
tlitzungsfonden mit Rech nicht einbezogen.
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2  2.  Die mit der Führung des Dekanatsamtes (Bezirksvicariates) verbundenen

5Auslagen.
Die Auslagen ſind nach ihrem wirklichen Betrage, N feinem Falle aber

mit einer höheren Ziffer als
1 Niederbſterreich mit 200 fl
mM Oberöſterreich, Böhmen, Mähren und Schleſien mitr

2. Die mit der Führung des Dekanatsamtes (Bezirksvicariates) verbundenen

Auslagen.

Die Auslagen ſind nach ihrem wirklichen Betrage, in keinem Falle aber

mit einer höheren Ziffer als:

in Niederöſterreich mit

200 fl

in Oberöſterreich, Böhmen,

Mähren und Schleſien mit

150

5.

in allen anderen Kronländern mit Ausnahme von Galizien,

Bukowina und Dalmatien mit

120

7.

in den letztgenannten Kronländern mit

100

7

anzuſetzen.

Leiſtungen an Geld und Geldeswerth aus dem Grunde einer,

auf dem

Einkommen haftenden Verbindlichkeit.

Hieher gehört auch die directivmäßige Erhaltung der bei der Seelſorge⸗

ſtation ſiſtemiſirten Hilfsprieſter, für welche die ſiſtemmäßige Congrua ver⸗

rechnet werden kann, ſoweit ſie nicht durch ein eigenes Amtseinkommen

der Hilfsgeiſtlichen bedeckt iſt.

Dagegen iſt der Aufwand für die ordentliche Inſtandhaltung der

pfarrlichen Gebäude (die ſogenannten sarta tecta) als Auslage nicht zu

verrechnen.

Andere größere Bauauslagen, welche einen Beneficiaten treffen, ſind

nach dem jeweils effectiv zur Zahlung obliegenden Betrage einzuſtellen.

Nicht einſtellbar ſind die Auslagen für Dienſtboten, Kaminfeger, das

Wirthſchaftsperſonale und andere derartige Auslagen, welche den Haushalt

des Pfarrers oder die Erzielung des pfarrlichen Einkommens betreffen.

10.

Die Inhaber von Seelſorgepfründen, bei denen die Zahl der geſtifteten

Meſſen 265 im Jahre überſteigt, ſind berechtigt, für die übrige Zahl das or⸗

dentliche Meßſtipendium, oder falls dasſelbe durch das Stiftungserträgniß nicht

gedeckt iſt, dieſes letztere als Ausgabe zu verrechnen..)

1:

Bei Naturalbezügen iſt die Aufrechnung der Einbringungskoſten bis zu

10 Percent des Bruttoertrages geſtattet.

612.

Für Kanzleiauslagen darf nur eine Quote der eingehobenen Schreibgebühren

als Ausgabe eingeſtellt werden.

Die Quittungen über die erhaltenen Subventionsbeträge ſind

dort, wo ein Cooperator angeſtellt iſt, auch von dieſem zu unter⸗

fertigen. Es entſteht daher die Frage, wie viel von der ſummariſch

angewieſenen Subvention ſoll der Pfarrer an den Cooperatnr

verabfolgen? Wenn letzterer eigene Wirthſchaft führt und daher

im Pfarrhofe die Verpflegung nicht erhält, ſo hat er wohl ein

Recht auf die im Verhältniß zur Competenz des Pfarrers und

Hilfsprieſters entfallende Quote. Dieſe beträgt in Oberöſterreich

—— je 100 fl. bei der erſtgenannten Categorie 28 fl. 57 kr.,

50 Hier iſt die Maximalzahl der voll zu verrechnenden Stiftungsbezüge

mit 265 verblieben, während ſie, wie wir oben Seite 107 geſehen haben, bei

der Berechnung des Einkommens zur Bemeſſung der Religionsfondſtener auf

200 herabgeſetzt wurde.150 I

VN allen anderen Kronländern mit Ausnahme Galizien,
Bukowina und Dalmatien mit 120

Iu den letztgenannten Kronländern mit
anzuſetzen.

Leiſtungen aul eld und Geldeswerth Qus dem runde einer, auf dem
Einkommen haftenden Verbindlichkeit.
Hieher gehört auch die directivmäßige Erhaltung der bei der Seelſorge—

ſtation ſiſtemiſirten Hilfsprieſter, für welche die ſiſtemmäßige Congrua ve

rechnet verder kann, ſoweit e nicht durch ein eigenes Amtseinkommen
der Hilfsgeiſtlichen edeckt iſt

Dagegen iſt der Aufwand ur die ordentliche Inſtandhaltung der
pfarrlichen Gebäude (die ſogenannten Sarta técta) als Auslage nicht
verrechnen.

Andere größere Bauauslagen, welche einen Beneficiaten treffen, ſind
nach eul jeweils effectiv Zahlung obliegenden Betrage einzuſtellen.

Nicht einſtellbar ſind die Auslagen für Dienſtboten, Kaminfeger, os
Wirthſchaftsperſonale und andere derartige Auslagen, welche den Haushalt
des farrers oder die Erzielung des pfarrlichen Einkommens betreffen.
Die nhaber von Seelſorgepfründen, bei denen die Zahl der geſtifteten

Meſſen 265 Iim aAhre überſteigt, ſind berechtigt, für die übrige Zahl das OTL.  7

dentliche Meßſtipendium, oder falls dasſelbe durch das Stiftungserträgniß nicht
gedeckt iſt, dieſes letztere als Ausgabe zu verrechnen.!)

11
Bei Naturalbezügen iſt die Aufrechnung der Einbringungskoſten bis zu

Percent des Bruttoertrages geſtattet.
2

Für Kanzleiauslagen darf Nur eine Quote der eingehobenen Schreibgebühren
als Ausgabe eingeſtellt werden

Die Quittungen iber die erhaltenen Subventionsbeträge ſind
dort, en Cooperator angeſtellt iſt, auch von dieſem 3¹ unter
fertigen. Es entſteht aher die rage, wie viel von der ſummariſch
angewieſenen Sübvention oll der Pfarrer Nn den Cooperatnr
verabfolgen? Wenn etzterer eigene Wir  94 Uhr und Qher
im Pfarrhofe die Verpflegung nicht erhält, hat bL wohl eln
E auf die Im Verhältniß 3ur Competenz de Pfarrers und
Hilfsprieſters entfallende Qubte Dieſe beträgt un Oberöſterreich
von 1e 100 bei der erſtgenannten Categorie 28 57 Ez.,

Hier iſt die Maximalzahl der voll zU verre  nenden Stiftungsbezügemit 265 verblieben, während ſie, wie wir oben Seite 107 geſehen haben, bei
der Berechnung des Einkommens zur Bemeſſung der Religionsfondſtener auf
200— herabgeſetzt wur
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bei der weiten 43700 ., bei der dritten, die Aam häufigſtenvorkommt, 33 fl — 33⁰ kr oder ein Drittel Wenn aber, wie
Au den meiſten Orten, der Cooperator die Verpflegung das
Tagesſtipendium Iäm Pfarrhofe erhält, kann derſelbe, EL
die Umſtände billig In Erwägung zieht, ſich füglicher Weiſe nichtaufhalten, venn der gering btirte Pfi  Er die ohnehin nibedeutende Tangente für den Cooperator als eine Entſchädigungfů  IV die Ur das Stipendium offenbar nicht gedeckten Verpflegs⸗koſten für ſich behält oder ihm einen Theil, 3 V 33
33660 kr 20 ausfolgt, insbeſondere, der Caplanmit der Stola und der Sammlung üher ſeine Competenz hinaus⸗kommt )

Eine andere Frage, die mit der ſogenannten StaatsſubventionM einem gewiſſen Zuſammenhange ſteht, möge auch hier erörtert
werden, nämlich ob die Capläne bei jenen Pfründen, die ern
hinlängliches Einkommen haben, bezw. eine Religionsfondſteuer
3u zahlen verpflichtet ſind,‚ die Erhöhung ihres ehaltes auf die
Competenz pr 400 50 und 300 beanſpruchen dürfen?Es iſt bh 3u beachten, daß die genannten Beträge ſich nichtauf den fixen Gehalt allein beziehen, ondern überhau auf da
Aus dem Vergleiche der anrechenbaren Einnahmen und Ausgabenreſultirende Einkommen. Zu erſteren ſind aher nach den oben⸗
genannten 9  * und 6 auch d² Entlohnungen für geiſtlicheFunctionen (Stola), Naturaleinkünfte, oder olche, die auf that  2ſächlicher Uebung beruhen, 3u 6  ählen und da wird 68 wohl wenigeCapläne geben, die mit dieſen ezügen, da ſie die In den obigen
88 9, 10, benannten Ausgaben nicht haben, nicht äber die
Competenz kommen, wobei von billigen Verpflegung,die den größeren Pfarreien auch eine eſſere iſt, abſieht. Fernerhat das Dotationsgeſetz, In e  em die fraglichen Competenzanſätzeenthalten ind, noch keine Giltigkeit und heißt eS Im uneder Miniſterialverordnung April 1875, 4975, welcheüber den ſtandesmäßigen Unterhalt der geiſtlichen Perſonen Iu
Betreff des Geſetzes üher die Religionsfondſteuer andelt, Aus⸗
drücklich: „Aus der voranſtehenden Beſtimmung der Competenz
erwächſt einem geiſtlichen Functionär ein Anſpruch darauf, im
Falle der Ermanglung derartiger Amtseinkünfte eine gleiche Do⸗
tation Qus öffentlichen itteln 3u erhalten. exiſtirt onach
eder  DE ern Geſetz noch eine Verordnung, we  e die Ver  ung

In dieſem Sinne wurde bei ſtreitigen ällen HOoM biſchöflichen Ordi  8
nariate un inz entſchieden.
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eines Pfarrers zur Aufbeſſerung der „Gehalte“ der Capläne auf
die mehrerwähnte „proviſoriſche“ Competenz enthielte. Wir glauben
ſomit die geſtellte Frage uitt Rückſicht auf die dermaligen Ver
hältniſſe mit Nein beantworten zu müſſen.

Conſiſtorialrath Anton Pinzger.Linz.

XIII Auflöslichkeit einer confeſſionsloſen Ehe.) Vor
einigen Jahren 0 eine confeſſionsloſe Perſon, welche vorher
katholiſch geweſen, mit einem Juden eine Noth⸗Civilehe einge⸗
gangen. Das Glück dieſer Verbindung, welches auf die Apoſtaſie
vom Glauben aufgebaut wurde, verwandelte ſich jedoch bald u
Unglück, und mit dem Unglücke erwachte auch da  U Gewiſſen,
daß die confeſſionsloſe Perſon eine Verbindung wieder 3 löſen
wünſchte, die zwar Gott ungiltig, vor dem Staatsgeſetze aber
gilti ar

E  U handelte ich Uuln darum, feſtzuſtellen, ob das bürgerliche
Geſetz die Löſung dieſer Ehe ermöglicht und den Paragraph 3u
eruiren, nach welchem eine Löſung erfolgen könne. An und
für ſich iſt dieſe Ehe UI unauflösbar, der fragliche Paragraph
aber iſt 115 des allg. bürgl. Geſetzbuches Denn die E  8  2
normen des 115 vom allg B., welcher von den nicht
katholiſchen chriſtlichen Religionsve wandten handelt, erſcheinenElich der Ehegeſetzbezüglich ihrer Anwendung ausdrück
gebung ausgedehnt auf die Ehen von Perſonen, we  E
keiner geſetzli anerkannten Kirche oder Religionsgenoſſenſchaft
angehören; denn 10 des Geſetzes Mai 1868 R

G.⸗Bl
Nr 47 normirt, daß für die vor der weltlichen Behörde 96·
ſchloſſenen Ehen rückſichtlich der Scheidung und Trennung der
ſelben die Beſtimmungen de allg G. gelten und des
Geſetze

— vom April R  2  G.Bl. Nr. —51 beſtimmt, daß
hinſi der Trennbarkeit der Ehen von Perſonen, welche keiner
geſetzli anerkannten Kirche oder Religionsgenoſſenſchaft angehören,
dieſe erſonen den nicht katholiſchen chriſtlichen Religionsver⸗—
wandten gleichzuhalten ſind Der 8 dieſes Geſetze

D heißt „Din⸗
ſichtlich der Trennbarkeit der Ehen Iu die im 8 erwähnten
Perſonen den nicht katholiſchen chriſtlichen Religionsverwandten
gleichzuhalten.“ Der handelt aber eben von ſolchen Perſonen,
welche einer geſetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgenoſſen⸗
chaft angehören, alſo auch Confeſſionsloſen.

Somit kann unſere unglückliche Ehefrau den 115 anrufen,
wofern ſie einen geſetzlichen Grund beibringen ann.


